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1 Allgemein

Der Unterricht in Unterrichtsräumen mit Experimentierständen gilt als fachpraktischer Unterricht zur Vertiefung des in den Theoriegegenständen erarbeiteten Fachwissens.

Bildungs- und Lehraufgabe:

Die Schülerin/der Schüler soll:

- Schaltungs-, Prüf- und Messaufgaben selbstständig ausführen und EDV-unterstützt auswerten können,

- die für die jeweilige Aufgabe bestgeeigneten Methoden und Geräte unter Beachtung der Sicherheits- und Genauigkeitserfordernisse auswählen können.

Es ist daher notwendig, dass die Schülerin bzw. der Schüler auf die Laborübung entsprechend vorbereitet ist. Dazu gehört die Vorbesprechung des entsprechenden Lehrstoffes für die Laborübung und die Mitnahme aller notwendigen Unterlagen, wie zB Bücher, Skripten, Hefte etc.

Die Laborvorschriften werden im Rahmen der ersten Vorbesprechung eingehend behandelt und haben in allen Jahrgängen und Klassen Gültigkeit.

In den Folgejahren wird jeweils zu Schuljahresbeginn auf die notwendige Einhaltung dieser Laborordnung hingewiesen.

Die Kenntnisnahme dieser Laborordnung ist von der Schülerin bzw. dem Schüler und dessen Erziehungsberechtigten vor der ersten Übung zu bestätigen.

Die Laborordnung gilt in Ergänzung zur Schul- und Hausordnung.

1.1  Elektrische Sicherheit

Die Teilnahme an den Übungen zum Thema „elektrische Sicherheit“ im Werkstätten- und Laborunterricht ist zwingend vorgeschrieben; versäumte Übungen müssen nachgeholt werden. Der Stand und die Anwendung dieses Wissens wird geprüft und beurteilt (Nachweis mit schriftlicher Bestätigung der/des Lehrenden).
In diesem Zusammenhang sind auch die Maßnahmen der Ersten Hilfe bei Unfällen durch Elektrizität zur Kenntnis zu bringen und zu überprüfen.
Der für die jeweilige Übung sicherheitsbezogene Lehrstoff ist von der Schülerin bzw. dem Schüler zu beherrschen. Nichtwissen ist keine Entschuldigung für etwaige verursachte Schäden. Alle in den Vorbesprechungen angegebenen Schutzmaßnahmen sind unbedingt anzuwenden.

1.2  Betreten des Labors

Laborstätten dürfen nur mit Erlaubnis und Wissen der/des zuständigen Lehrenden betreten werden und dabei ist folgendes zu beachten:

· Überbekleidung ist in dem dafür vorgesehenen Umkleideraum aufzubewahren oder wenn vorhanden, an den in der Laborstätte montierten Garderobehaken aufzuhängen,

· Schultaschen, Rucksäcke und dergleichen sind so aufzubewahren, dass der sichere Laborbetrieb gewährleistet ist,

· Kontrolle der Vollständigkeit und des Zustands der Geräte und Einrichtungen des Laborarbeitsplatzes,

· fehlende oder defekte Mess- und Prüfmittel und Einrichtungen sind der/dem Laborlehrenden sofort zu melden.

1.3  Aufenthalt in der Laborstätte

Schülerinnen und Schüler dürfen in der Laborstätte zunächst nur in Anwesenheit einer/eines Lehrenden arbeiten. Im Sinn der Ausbildung können SchülerInnen je nach ihrem Ausbildungsgrad und nach elektrotechnischer Unterweisung als elektrotechnisch unterwiesene Personen mit eigenständig durchzuführenden Arbeiten ohne zwingende Anwesenheit einer/eines Lehrenden betraut werden.
In den Laborräumen ist das Essen und Trinken nicht gestattet.

Die Not-Aus-Einrichtungen dürfen nur in Notfällen betätigt werden.

Wege und spezielle Fluchtwege sind freizuhalten. Dies betrifft auch die Zugänge zu Schalt- und Verteilungsanlagen für Experimentiereinrichtungen.
Auf den Labortischen abgelegte Gegenstände dürfen die Sicht auf die aufgebaute Experimentierschaltung nicht behindern und den Arbeitsraum nicht unnötig einschränken. Die Bedienteile für Not-Aus-Einrichtungen und Einrichtungen zur Brandbekämpfung müssen ständig zugänglich sein.

1.4  Mess- und Prüfmittel

Mess- und Prüfmittel sind sorgsam und fachgerecht zu verwenden.

Mess- und Prüfmittel dürfen, wenn nicht ausdrücklich erlaubt, nicht entlehnt und daher nicht aus der Laborstätte getragen werden.

Nach Unterrichtsende vorgefundene bzw. von SchülerInnen vergessene Gegenstände werden als Fundsachen behandelt.
Die Mitnahme irgendwelcher im Labor vorhandener Einrichtungen oder Materialien wird – unabhängig vom Wert – als Diebstahl geahndet. Für mutwillige Beschädigungen bzw. Diebstahl kommen die einschlägigen Bestimmungen des Schulunterrichtsgesetzes bzw. des Strafgesetzes zur Anwendung. Für derart entstandene Schäden haften bei minderjährigen SchülerInnen deren Erziehungsberechtigte und bei volljährigen SchülerInnen diese selbst.

2 Sicherheitsmaßnahmen für Übungen in Elektrotechnik-Laborstätten

Sicherheitsgrundlage für die Übungen in Elektrotechnik-Laborstätten bilden die, wie im Elektrotechnikgesetz festgelegt, Sicherheitsmaßnahmen auf dem Gebiet der Elektrotechnik.

In der Laborstätte wird mit Spannung gearbeitet, die lebensgefährlich sein können. Daher ist besondere Vorsicht geboten.

2.1  Aufbau und Änderungen an den Schaltungen

Der Aufbau und die Änderungen an den Schaltungen sind ausnahmslos in spannungslosem Zustand durchzuführen. Hierbei ist zu kontrollieren, ob sämtliche Schalter für die Prüfspannungsversorgung des betreffenden Übungstisches ausgeschaltet sind. Vom Ausschaltzustand aller Schalter des betreffenden Laborarbeitsplatzes hat sich jede/jeder an der Übung beteiligte SchülerInnen persönlich zu überzeugen. Die Schaltarbeiten dürfen erst nach Rücksprache mit der/dem für die Gruppe zuständigen Laborlehrenden begonnen werden.

2.2  Einschalten der Spannung am Laborarbeitsplatz

Das Einschalten der Prüfspannungsversorgung am Laborarbeitsplatz darf ohne jede Ausnahme erst nach Genehmigung durch die zuständigen Lehrenden und nur in deren/dessen Anwesenheit erfolgen. Am Schaltverteiler dürfen SchülerInnen, ohne ausdrückliche Beauftragung, keine Schalthandlungen durchführen. Ausgenommen von dieser Regelung ist die Betätigung der Not-Aus-Einrichtung.
Im Moment des Einschaltens darf kein Teil der Experimentierschaltung von irgendeiner Person berührt werden.

2.3  Betätigung der Not-Aus-Einrichtung

An jedem Laborarbeitsplatz und an den Hauptschalttafeln der einzelnen Übungsräume befinden sich Not-Aus-Einrichtungen. Diese sind bei Gefahr sofort zu betätigen, erst dann darf der Verunfallte berührt und ihm Erste Hilfe geleistet werden.

Not-Aus-Einrichtungen dürfen nur in Notfällen betätigt werden. Auch versehentliche Fehlalarme werden im Klassenbuch eingetragen.

2.4  Abbauen der Übungsschaltungen

Das Abbauen der Übungsschaltung darf ohne Ausnahme erst nach Erlaubnis durch die zuständigen Laborlehrenden erfolgen. Vor Beginn des Abbaues der Schaltung haben alle Gruppenmitglieder sich zu überzeugen, dass sämtliche Prüfspannungsversorgungen des betreffenden Übungstisches ausgeschaltet sind.

3 Übungsdurchführung

· Gruppenaufteilung auf die Laborarbeitsplätze, Anwesenheitskontrolle, unaufgeforderte Abgabe der Protokolle vor Übungsbeginn bei der zuständigen Betreuerin bzw. beim zuständigen Betreuer.
· Platzübernahme, Sichtkontrolle der am Laborarbeitsplatz befindlichen Betriebsmittel und erforderlichenfalls Meldung der Schäden an die zuständige Betreuerin bzw. den zuständigen Betreuer.

· Vorbesprechung mit der/dem zuständigen BetreuerIn, wie die Übung durchzuführen ist. Aufgabenstellung, Hinweis auf örtliche Schutzmaßnahmen und besondere Gefahrenquellen, Erarbeitung des Lösungsansatzes, Schaltungsskizze, Ermittlung der benötigten Geräte.

Zu Beginn sind alle Messgeräte auf den ermittelten Messbereich einzustellen, stellbare Spannungen müssen beim Einschalten den kleinsten Wert aufweisen. Stellbare Widerstände sind entsprechend den Angaben des Übungsleiters einzustellen.

· Der Auf- und Umbau von Experimentiereinrichtungen mit berührungsgefährlicher Spannung darf nur im spannungslosen Zustand erfolgen. Dies gilt auch bei Verwendung von so genannten Sicherheitsexperimentierkabeln.
· Es ist auf einen übersichtlichen und bedienungsfreundlichen Schaltungsaufbau zu achten (zuerst Strompfad, dann Spannungspfad aufbauen). Zur besseren Verfolgbarkeit wird empfohlen Leitungen mit entsprechenden Farben zu verwenden (grün-gelbe Leitungen dürfen jedoch nur für Schutzleiterfunktionen verwendet werden).

· Kontrolle auf gute mechanische Stabilität der Klemmen, Messleitungen und des Versuchsaufbaues.

· Meldung der Einschaltbereitschaft an die zuständige Betreuerin bzw. den zuständigen Betreuer.

· Beim Experimentieren sind bis auf das Heranführen geeigneter Mess-, Prüf- und Justiereinrichtungen keine Handhabungen an berührungsgefährlichen Teilen erlaubt.

· Etwaige Unregelmäßigkeiten im Übungsablauf bzw. Schäden sind sofort der/dem Leitenden der Übung zu melden.

· Der Übungsraum darf nur mit Genehmigung der/des Lehrenden der Übung verlassen werden.

4 Übungsende

Der Schaltungsabbau hat im spannungslosen Zustand, nach erfolgter Bewilligung durch die zuständige Betreuerin bzw. den zuständigen Betreuer, kontrolliert zu erfolgen.

Rechtzeitig (ca. 10 Minuten) vor Unterrichtsschluss sind:

· die Messungen zu beenden und alle Arbeiten einzustellen,

· Messaufbauten und Schaltungen stillsetzten, Messgeräte und Versorgung in der richtigen Reihenfolge abschalten,

· Hauptschalter am Übungstisch abschalten, Kontrolle, ob alle Versorgungen spannungslos sind und erst danach abziehen der einzelnen Strippen,

· alle verwendeten Betriebsmittel und Messgeräte auf ihren Platz zurückbringen,

· aus anderen Labors entliehene Geräte sind dorthin zurückzubringen,

· eventuell beschädigte Geräte mit einem Hinweiszettel (zB Messbereich funktioniert nicht) an die zuständige Betreuerin bzw. den zuständigen Betreuer persönlich zu übergeben,

· die Laborarbeitsplätze aufzuräumen und an die zuständige Betreuerin bzw. den zuständigen Betreuer zu übergeben.

5 Besuchsbestimmungen für den praktischen Unterricht

Für die Besuchsbestimmung und die Leistungsbeurteilung für eine Schulstufe gilt SchUG § 20, Absatz 4:

Wenn ein Schüler an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule im praktischen Unterricht mehr als das Achtfache der wöchentlichen Stundenanzahl eines Pflichtgegenstandes in einem Unterrichtsjahr ohne eigenes Verschulden versäumt, ist ihm Gelegenheit zu geben, die in diesem Pflichtgegenstand geforderten Kenntnisse und Fertigkeiten durch eine Prüfung nachzuweisen, sofern er die Versäumnisse durch eine facheinschlägige praktische Tätigkeit nachgeholt hat. Ist das Nachholen dieser praktischen Tätigkeit während des Unterrichtsjahres nicht möglich, so hat dies in Form einer vierwöchigen facheinschlägigen Ferialpraxis zu erfolgen; in diesem Fall kann die Prüfung zu Beginn des folgenden Schuljahres abgelebt werden. Bei schuldhaftem Versäumnis des Unterrichtes im genannten Ausmaß oder bei Nichtablegen der Prüfung ist der Schüler in diesem Pflichtgegenstand für die betreffende Schulstufe nicht zu beurteilen.
6 Fachlicher Status

Auf Grund der in dieser Laborordnung vermittelten Fachkenntnisse erlangen SchülerInnen gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50110-1:2007, Abschnitt 3.2.4 den Status einer elektrotechnisch unterwiesenen Person – „eine Person, welche durch Elektrofachkräfte ausreichend unterrichtet wurde, so dass sie Gefahren vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können.

Die Schülerin bzw. der Schüler bestätigt mit seiner Unterschrift die Laborvorschrift inhaltlich und sinngemäß verstanden zu haben und gilt somit gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 als elektrotechnisch unterwiesene Person.

(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zur Kenntnis genommen am

_____________________________________

Name der Schülerin/des Schülers:
_____________________________________

Jahrgang/Klasse:



_____________________________________

Schuljahr




_____________________________________

_________________________________
          
_________________________________

  Unterschrift der Schülerin/des Schülers

 Unterschrift des Erziehungsberechtigten

